
  

 

Gegenüberstellung Personalvertretung und Gewerkschaft  

STRUKTURELLE UNTERSCHIEDE 

PERSONALVERTRETUNG GEWERKSCHAFT 

• Gesetzlich festgelegte Institution 

• Kein Mitgliedsbeitrag / Keine Geldgebarung 

• Jeder wird vertreten 

• Genau festgelegte Aufgabenbereiche 

• Ansprechpartner*innen formal festgelegt 

• Kompetenz reicht bis zu Schule / Bildungsdirektion / 
BMBWF 

• Privater Verein 

• Mitgliedsbeitrag 

• Mitglieder werden vertreten 

• Uneingeschränkter Wirkungsbereich 

• Freie Wahl der Ansprechpartner*innen 

• Unbeschränkte Kompetenz (Parlament, Ministerien, 
Öffentlichkeit!, ...) 

KERNAUFGABENBEREICHE 

Festgelegt in §9 PVG: 

Mit der PV ist das Einvernehmen in folgenden Bereichen 

herzustellen: 

• Erstellung bzw. Änderung der Diensteinteilung / des 
Dienstplans (Lehrfächerverteilung, Stundenplan, ...) 

• Einführung neuer bzw. Änderung bereits eingeführter 
Arbeitsmethoden 

Die PV hat Mitwirkungsrecht in folgenden Bereichen: 

• Vertragsumstellungen 

• Fortbildungsangelegenheiten 

• Gewährung von Sonderurlaub 

• Gewährung von Vorschüssen und Geldaushilfen 
Die PV hat informiert zu werden über: 

• Gewährung von Belohnungen 

• Aufnahme, Versetzung, Dienstzuteilung, … 

• Personalverzeichnis  
• Weiters obliegt es der PV Bedienstete in 

Einzelpersonalangelegenheiten zu vertreten 

• Besoldungsrechtliche Verhandlungen mit dem Gesetzgeber 

• Dienstrechtliche Verhandlungen mit dem Gesetzgeber 

• Initiierung von gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen 

• Initiierung von Gesetzen und Verordnungen 

• Medienarbeit, Öffentlichkeitsarbeit 

• Rechtsbeistand 

• Schulung von Personalvertreter*innen 
 

GEMEINSAME AUFGABENBEREICHE VON PV UND GEWERKSCHAFT 

• Vorschläge im Interesse der Bediensteten zu machen 

• Kolleg/innen zu informieren (Rundschreiben etc.) 

• Für Anfragen zur Verfügung zu stehen 

  


